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Wasgau-Anzeiger
Wochenblatt für die Verbandsgemeinde Dahner Felsenland 

mit den amtlichen Bekanntmachungen
48. Jahrgang / Woche 05 / Ausgabetag: Donnerstag, 04. Februar 2021

Kostenlose Zustellung an die Haushaltungen der Gemeinden: • Bobenthal  •  Bruchweiler-Bärenbach  •  Bundenthal  •  Busenberg  •  Dahn   •   Erfweiler  •  
Erlenbach bei Dahn  •  Fischbach bei Dahn •  Hirschthal  •  Ludwigswinkel  •  Niederschlettenbach  •  Nothweiler  •  Rumbach  •  Schindhard  •  Schönau 
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Öffnungszeiten der Verbandsgemeindeverwaltung in Dahn, Schulstr. 29 - Tel.-Nr. (0 63 91) 91 96-(00)
Montag - Freitag 09.00 - 12.00 Uhr, Bürgerservice 08.00 - 12.30 Uhr, Dienstagnachmittag 14.00 - 16.00 Uhr, Donnerstagnachmittag 14.00 - 18.00 Uhr

Telefon-Durchwahl: Grund- und Gewerbesteuer -166; Kasse -189; Meldeamt -219; Standesamt -221; 
Touristik -222; Ordnungsamt -244; Bauleitplanung -333    •    Werksgebühren Tel. Nr. (0 63 91) 9234 - 420, - 421

Polizei  110

Polizeiinspektion Dahn (0 63 91) 91 6-0

Feuerwehr/ Notarzt /Rettungsdienst 112

Notfall-Telefax    112

Krankentransport  19222

Technisches Hilfswerk Hauenstein
Telefon (0 63 92) 92 32 90 – Mobil (0 17 4) 33 88 149

Ärztlicher Bereitschaftsdienst

Zuständig für die Bewohner der Ortschaften Bruchweiler-Bärenbach, 
Bundenthal, Busenberg, Dahn, Erfweiler, Fischbach, Hirschthal, 
Ludwigswinkel, Rumbach, Schindhard und Schönau ist die Ärztliche 
Bereitschaftspraxis in Pirmasens, Pettenkofer Straße 15, 66955 
Pirmasens

Öffnungszeiten der Ärztlichen Bereitschaftspraxis Pirmasens:
Montag   19.00 Uhr bis Dienstag 07.00 Uhr
Dienstag   19.00 Uhr bis Mittwoch 07.00 Uhr
Mittwoch   14.00 Uhr bis Donnerstag 07.00 Uhr
Donnerstag  19.00 Uhr bis Freitag 07.00 Uhr
Freitag    16.00 Uhr bis Montag 07.00 Uhr
Feiertags:   vom Vorabend des Feiertages, ab 18.00 Uhr bis zum
    nachfolgenden Werktag, 07.00 Uhr

Zuständig für die Bewohner der Ortschaften Bobenthal (mit St. 
Germanshof), Erlenbach, Niederschlettenbach und Nothweiler ist die 
Ärztliche Bereitschaftspraxis in Landau, Cornichonstraße 4, 76829 
Landau 

Öffnungszeiten der Ärztlichen Bereitschaftspraxis Landau:
Montag   19.00 Uhr bis Dienstag 07.00 Uhr
Dienstag   19.00 Uhr bis Mittwoch 07.00 Uhr
Mittwoch   14.00 Uhr bis Donnerstag 07.00 Uhr
Donnerstag  19.00 Uhr bis Freitag 07.00 Uhr
Freitag    16.00 Uhr bis Montag 07.00 Uhr
Feiertags:   vom Vorabend des Feiertages, ab 18.00 Uhr bis zum 
    nachfolgenden Werktag, 07.00 Uhr

Alle Ärztliche Bereitschaftspraxen sind unter der bundesweit 
einheitlichen Rufnummer 116 117 zu erreichen. Die 116 117 wird ohne 
Vorwahl gewählt und ist für den Anrufer kostenfrei.

Bei akuten lebensbedrohlichen Notfällen ist der Rettungsdienst unter 
der Telefonnummer 112 anzurufen

Notrufe

Notdienste

Kanalwerk
Bereitschaftsdienst für die Abwasserbeseitigungseinrichtung
Das Kanalwerk ist während der normalen Arbeitszeit zu erreichen:
von 08.00-16.00 Uhr unter der Tel.-Nr. (0 63 91) 92 34-500

Für dringende Fälle außerhalb der normalen Arbeitszeit 
des Klärwärterpersonals ist ein Bereitschaftsdienst eingerichtet.
Dieser ist unter der Tel.-Nr. (0 63 91) 92 34 505  zu erreichen.

Der Bereitschaftdienst ist nicht zuständig für Entleerungen 
von Abwassergruben!
Entleerung der Abwassergruben
Telefonische Anmeldung unter der Tel.-Nr. (0 63 91) 92 34-500

Apothekennotdienst
Der Ansagedienst ist über die landeseinheitliche Rufnummer wie folgt
zu erreichen:
Deutsches Festnetz: 
0180 - 5-258825 plus Postleitzahl d. Standortes (0,14 EUR/Min.)
Mobilfunknetz: 
0180 - 5-258825 plus Postleitzahl d. Standortes  (max. 0,42 EUR/Min.)
Auf der Webseite der Landesapothekenkammer (www.lak-rlp.de) 
steht der aktuelle Notdienstplan allen Interessierten zur Verfügung.
Der Notdienst wechselt jeweils morgens um 8.30 Uhr, 
auch an Sonn- und Feiertagen.
An den Apotheken sind zusätzlich immer die Tel.Nr. oder die Postleitzahl 
oder die nächste diensthabende Apotheke bekannt gemacht. 

Apothekennotdienst Dahn

Die Apotheken in Dahn bieten einen wechselnden Notdienst für 
Mittwochnachmittag an. Die jeweilige Apotheke ist an diesem Nachmittag 
von 14.00 Uhr bis 18.30 Uhr geöffnet. 

10.02.2021  Kur Apotheke
17.02.2021  Apotheke am Jungfernsprung
24.02.2021  Wasgau Apotheke
03.03.2021  Kur Apotheke

Bereitschaftsdienste

Tierärztlicher Notdienst

Kleintiere (Hunde-Katzen-Heimtiere):

06.02./07.02.2021
TA. Dr. A. Kaspers, Bahnhofstraße 26, 76870 Kandel, 
Tel.-Nr. (0 72 75) 23 01

Großtiere: Bitte unter der Nummer Ihres Tierarztes erfragen!!

Zahnärztlicher Notdienst
Samstag, 09.00 Uhr bis Montag, 08.00 Uhr
An gesetzl. Feiertagen von 09.00 Uhr bis 08.00 Uhr des darauf 
folgenden Werktages

Sprechzeiten: samstags von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr
    sonn- und feiertags von 11.00 Uhr bis 12.00 Uhr
    ansonsten Rufbereitschaft

06.02./07.02.2021
Dr. Oh. Schneider, Gartenstraße 2, 66509 Rieschweiler-Mühlbach, 
Tel.-Nr. (0 63 36) 91 29 90



3 »Wasgau-Anzeiger« 04. Februar 2021

Bereitschaftsdienst der Pfalzgas GmbH Frankenthal
Zuständig für die Gasversorgung in der Stadt Dahn und den Gemeinden
Bruchweiler-Bärenbach, Bundenthal, Busenberg, Erfweiler u. Schindhard: 
Störungsannahme rund um die Uhr unter Tel. (0800) 1 00 34 48

Bereitschaftsdienst der Pfalzwerke Netz  AG Ludwigshafen 
Die Stromversorgung der Gemeinde Erlenbach, Niederschlettenbach,
Bobenthal, Nothweiler, Rumbach, Fischbach, Ludwigswinkel, Schönau 
und Hirschthal ist durch den Bereitschaftsdienst der Pfalzwerke Netz AG, 
Netzteam Hinterweidenthal, Tel. (0 63 96) 9 21 30 stets sichergestellt. 

Bei Störungen im Stromnetz: Tel. (0800) 7 97 77 77

Aus der 
Verbandsgemeinde

Elektrizitätswerk
Bereitschaftsdienst für die Stromversorgung der Stadt Dahn, Bruch-
weiler-Bärenbach, Bundenthal, Busenberg, Erfweiler u. Schindhard
Während der normalen Arbeitszeit ist das Elektrizitätswerk unter der 
Tel.-Nr. (0 63 91) 92 34-120 zu erreichen.
Für dringende Fälle außerhalb der normalen Arbeitszeit des Personals des 
Elektrizitätswerkes der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland ist für die 
Stadt Dahn sowie die Gemeinden Bruchweiler-Bärenbach, Bundenthal, 
Busenberg, Erfweiler u. Schindhard ein Bereitschaftsdienst eingerichtet. 
Dieser ist unter der Tel.-Nr. (0 63 91) 92 34-130 zu erreichen.
Für die übrigen Gemeinden der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland ist
der Bereitschaftsdienst der Pfalzwerke Netz AG, Ludwigshafen, zuständig

Wasserwerk
Bereitschaftsdienst des Verbandsgemeindewasserwerkes
Das Wasserwerk ist während der normalen Arbeitszeit zu erreichen:
von 07.00-16.00 Uhr unter der Tel.-Nr. (0 63 91) 9 23 40

Für dringende Fälle außerhalb der normalen Arbeitszeit des Wasserwerk-
personals ist ein Bereitschaftsdienst eingerichtet. 
Dieser ist unter der Tel.-Nr. (0 63 91) 92 34 112 zu erreichen.

Gebühren- und Beitragsbescheide Wasser und Abwasser 
(ab 08. Februar) und die Stromrechnung (ab 19. Februar) 
werden versendet

Ab dem 08. Februar werden die jährlichen Gebühren- und Beitrags-
bescheide Wasser und Abwasser in der Verbandsgemeinde Dahner 
Felsenland verschickt. Die Stromrechnungen in der Stadt Dahn sowie in 
den Gemeinden Bundenthal, Busenberg, Bruchweiler-Bärenbach, 
Erfweiler und Schindhard folgen ab dem 19. Februar.
Weil erfahrungsgemäß in den ersten Tagen nach der Zustellung eine 
Vielzahl von Rückfragen und Änderungswünsche eingehen, könnte es zu 
längeren Wartezeiten und einer Überlastung der Telefonleitungen führen.

Aus diesem Grund bitten wir Sie, entweder die ersten Tage verstreichen 
zu lassen und erst etwas später mit uns Kontakt aufzunehmen oder Sie 
teilen uns Ihre Rückfragen per Post, Fax, E-Mail oder direkt über unsere 
Homepage www.werke-dahner-felsenland.de mit. Die Kontaktdaten der 
jeweiligen Ansprechpartner sind auf den Bescheiden und Rechnungen 
ersichtlich.

Ein Besuch in der Verbandsgemeindeverwaltung ist wegen der Corona-
Pandemie möglichst zu vermeiden.

DIE VERBANDSGEMEINDEWERKE 
DAHNER FELSENLAND INFORMIEREN:

IST IHRE HAUSNUMMER GUT ERKENNBAR?
Im Notfall kann das entscheidend für rasche Hilfe 

durch den Arzt oder Rettungsdienst sein!

Die Verbandsgemeinde Dahner Felsenland sucht zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt als Krankheitsvertretung

einen Mitarbeiter/eine Mitarbeiterin 
im Bereich der Anlagenbuchhaltung.

Gesucht wird eine engagierte teamfähige Person mit buchhalterischen 
Kenntnissen zur Mitarbeit in der Anlagenbuchhaltung. Berufserfahrungen 
in öffentlicher Buchhaltung sind wünschenswert, aber nicht zwingend 
erforderlich. Die Stelle ist als Vollzeitstelle vorgesehen.
Es handelt sich zunächst um eine Krankheitsvertretung aus der sich evtl. 
eine Dauerbeschäftigung entwickeln kann.

Die Arbeitsbedingungen und die Vergütung richten sich nach dem Tarif-
vertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD), wie er für Mitgliedsgemeinden 
des kommunalen Arbeitgeberverbandes Gültigkeit hat. 

Interessierte Personen können ihre aussagekräftige Bewerbung mit den 
üblichen Unterlagen an das Personalamt der Verbandsgemeindeverwaltung 
Dahner Felsenland, Schulstraße 29, 66994 Dahn, Tel.06391/9196130 bis 
spätestens 17.02.2021 richten. 

Dahn, den 28.01.2021
gez. Michael Zwick
Bürgermeister

Stellenausschreibung

Die Meldebehörde weist darauf hin, dass nach dem Bundesmeldegesetz 
Anträge auf Einrichtung von Auskunftssperren für folgende Fälle gestellt 
werden können: 

Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an das Bundesamt 
für das Personalmanagement der Bundeswehr

Sie haben gemäß § 36 Absatz 2 Satz 1 BMG das Recht, der Datenübermitt-
lung nach § 58c Absatz 1 des Soldatengesetzes widersprechen zu können.
Dies gilt nur bei der Anmeldung von Personen mit deutscher Staatsange-
hörigkeit, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Nach § 58b 
des Soldatengesetzes können sich Frauen und Männer, die Deutsche im 
Sinne des Grundgesetzes sind, verpflichten, freiwilligen Wehrdienst zu 
leisten, sofern sie hierfür tauglich sind. Zum Zweck der Übersendung von 
Informationsmaterial übermitteln die Meldebehörden dem Bundesamt für 
das Personalmanagement der Bundeswehr aufgrund § 58c Absatz 1 des 
Soldatengesetzes jährlich bis zum 31. März folgende Daten zu Personen 
mit deutscher Staatsangehörigkeit, die im nächsten Jahr volljährig werden:

1. Familienname
2. Vornamen
3. gegenwärtige Anschrift.

Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt. Der Widerspruch 
ist bei der Meldebehörde der alleinigen Wohnung oder der Hauptwohnung 
einzulegen. Er gilt bis zu seinem Widerruf.

Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an eine öffentlich-
rechtliche Religionsgesellschaft durch den Familienangehörigen 
eines Mitglieds dieser Religionsgesellschaft

Sie haben gemäß § 42 Absatz 3 Satz 2 BMG das Recht, der Datenüber-
mittlung nach § 42 Absatz 2 BMG widersprechen zu können.
Haben Mitglieder einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft Fa-
milienangehörige, die nicht derselben oder keiner öffentlich-rechtlichen 
Religionsgesellschaft angehören, darf die Meldebehörde gemäß § 42 
Absatz 2 BMG von diesen Familienangehörigen folgende Daten übermitteln:

1. Vor- und Familiennamen,
2. Geburtsdatum und Geburtsort,
3. Geschlecht,
4. Zugehörigkeit zu einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft,
5. derzeitige Anschriften,
6. Auskunftssperren nach § 51 BMG sowie
7. Sterbedatum.

Der Widerspruch gegen die Datenübermittlung verhindert nicht die 
Übermittlung von Daten für Zwecke des Steuererhebungsrechts an die 
jeweilige öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaft. Diese Zweckbindung 
wird dem Empfänger bei der Übermittlung mitgeteilt. Der Widerspruch ist 
bei der Meldebehörde der alleinigen Wohnung oder der Hauptwohnung 
einzulegen. Er gilt bis zu seinem Widerruf.

Widerspruchsmöglichkeit gegen 
Auskunftserteilung aus dem Melderegister
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Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Parteien,  
Wählergruppen u.a. bei Wahlen und Abstimmungen
Sie haben gemäß § 50 Absatz 5 BMG das Recht, der Datenübermittlung 
nach § 50 Absatz 1BMG an Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern 
von Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen 
auf staatlicher und kommunaler Ebene zu widersprechen.
Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Absatz 1 BMG Parteien, Wählergrup-
pen und anderen Trägern von Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit 
Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher und kommunaler Ebene in den 
sechs der Wahl oder Abstimmung vorangehenden Monaten Auskunft aus 
dem Melderegister über die in § 44 Absatz 1 Satz 1 BMG bezeichneten 
Daten von Gruppen von Wahlberechtigten erteilen, soweit für deren Zu-
sammensetzung das Lebensalter bestimmend ist. Die Geburtsdaten der 
Wahlberechtigten dürfen dabei nicht mitgeteilt werden. Die Person oder 
Stelle, der die Daten übermittelt werden, darf diese nur für die Werbung 
bei einer Wahl oder Abstimmung verwenden und hat sie spätestens einen 
Monat nach der Wahl oder Abstimmung zu löschen oder zu vernichten. Bei 
einem Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt. Der Widerspruch 
ist bei der Meldebehörde der alleinigen Wohnung oder der Hauptwohnung 
einzulegen. Er gilt bis zu seinem Widerruf.

Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten aus Anlass von 
Alters- oder Ehejubiläen an Mandatsträger, Presse oder Rundfunk
Sie haben gemäß § 50 Absatz 5 BMG das Recht, der Datenübermittlung 
nach § 50 Absatz 2 BMG zu widersprechen. Verlangen Mandatsträger, 
Presse oder Rundfunk Auskunft aus dem Melderegister über Alters- oder 
Ehejubiläen von Einwohnern, darf die Meldebehörde nach § 50 Absatz 2 
BMG Auskunft erteilen über

1. Familienname,
2. Vornamen,
3. Doktorgrad,
4. Anschrift sowie
5. Datum und Art des Jubiläums.

Altersjubiläen sind der 70. Geburtstag, jeder fünfte weitere Geburtstag 
und ab dem 100. Geburtstag jeder folgende Geburtstag; Ehejubiläen sind 
das 50. und jedes folgende Ehejubiläum. Bei einem Widerspruch werden 
die Daten nicht übermittelt. Der Widerspruch ist bei allen Meldebehörden, 
bei denen die betroffene Person gemeldet ist, einzulegen. Er gilt bis zu 
seinem Widerruf.

Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Adressbuchverlage
Sie haben gemäß § 50 Absatz 5 BMG das Recht, der Datenübermittlung 
nach § 50 Absatz 3 BMG an
Adressbuchverlage widersprechen zu können. Die Meldebehörde darf 
gemäß § 50 Absatz 3 BMG
Adressbuchverlagen zu allen Einwohnern, die das 18. Lebensjahr vollendet 
haben, Auskunft erteilen über

1. Familienname,
2. Vornamen,
3. Doktorgrad und
4. derzeitige Anschriften.

Die übermittelten Daten dürfen nur für die Herausgabe von Adressbüchern 
(Adressenverzeichnisse in Buchform) verwendet werden. Bei einem 
Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt. Der Widerspruch ist 
bei allen Meldebehörden, bei denen die betroffene Person gemeldet ist, 
einzulegen. Er gilt bis zu seinem Widerruf.

Beantragung von Auskunftssperren gemäß §51 Absatz 1 BMG bzw. 
§51Absatz3 BMG (Nr.6)
Die Meldebehörde trägt auf Antrag eine Auskunftssperre in das Melderegis-
ter ein, wenn Tatsachen vorliegen, die die Annahme rechtfertigen, dass der 
betroffenen oder einer anderen Person durch eine Melderegisterauskunft 
eine Gefahr für Leben, Gesundheit, persönliche Freiheit oder ähnliche 
schutzwürdige Interessen erwachsen kann. Hierzu ist bei der Meldebe-
hörde ein formloser Antrag auf Eintragung einer Auskunftssperre nach §51 
Absatz1 BMG oder auf Eintragung einer Auskunftssperre aufgrund der 
Veranlassung einer Sicherheitsbehörde nach §51Absatz 3BMG einzurei-
chen, indem die Gründe glaubhaft zu machen sind, dass der betroffenen 
oder einer anderen Person durch eine Melderegisterauskunft eine Gefahr 
für Leben, Gesundheit, persönliche Freiheit oder ähnliche schutzwürdige 
Interessen erwachsen kann. Die Meldebehörde kann im Einzelfall die 
Vorlage weiterer Nachweise vom Antragsteller fordern. Die Einrichtung 
der Auskunftssperre bewirkt, dass eine Auskunft aus dem Melderegister 
nur erteilt wird, wenn eine Beeinträchtigung schutzwürdiger Interessen 
ausgeschlossen werden kann. Die betroffene Person und ggfs. Die die 
Auskunftssperre veranlassende Sicherheitsbehörde wird vor Erteilung einer 
Auskunft durch die Meldebehörde angehört. Die Auskunftssperre wird im 
Melderegister im Datensatz zur eigenen Person eingetragen. Sie wird 
auch im Datensatz von Ehegatten oder Lebenspartnern, beim gesetzlichen 
Vertreter oder minderjährigen Kindern als sogenannte beigeschriebene 
Datenberücksichtigt. Die Auskunftssperre wird auf zwei Jahre befristet 
und kann auf Antrag verlängert werden.

Der deutsch-französische Tag am 22. Januar gab Anlass für eine Video-
Schaltung zwischen den beiden Bürgermeistern von „hiwwe unn driwwe“, 
der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland und ihrer französischen Part-
nerstruktur Sauer-Pechelbronn im Elsass, und ihren Mitarbeitern. 

Bürgermeister Michael Zwick und President Roger Isel haben die Covid-
Situation auf beiden Seiten der Grenze beleuchtet und die Wichtigkeit 
offener Grenzen für die Bevölkerung unterstrichen. Für beide Seiten 
war es sehr interessant, die verschiedenen Ansätze zur Impfung und 
die Organisation der Impfzentren zu vergleichen. 
Die beiden Bürgermeister äußerten vor allem die 
Hoffnung, dass die sehr harten Beschränkungen 
bald Wirkung zeigen und wir zu einem „normaleren“ 
Leben zurückkehren können. 
Auf französischer Seite wurde mit Herrn André 
Schmitt ein Mitglied des Rates der Communauté 
des communes Sauer-Pechelbronn speziell mit der 
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit beauftragt. 
André Schmitt ist Bürgermeister von Wingen.

Gemeinsam wurde dann das Arbeitsprogramm für 2021 besprochen:
Neben den traditionellen Treffen im Bürgermeister-Stammtisch wird auch 
dieses Jahr eine gemeinsame Sitzung der beiden Verbandsgemeinde-
Räte stattfinden, wenn die Situation es wieder erlaubt. Daneben wurden 
fachliche Treffen per Video-Schalte vereinbart, um die gemeinsamen 
Projekte fortzuführen:

 • Die grenzüberschreitenden Radweg-Verbindungen stehen vor dem 
  Abschluss der Bauarbeiten; die Verantwortlichen konzentrieren sich 
  auf die Vorbereitungen für den Start der Nutzung und die touristische 
  Vermarktung.
 • Im Energiebereich haben beide Verbandsgemeinden einen engen  
  Austausch zum Klimaschutz-Engagement der Elsässer Seite vereinbart, 
  in den auch die VG-Werke einbezogen sind.
 • Zur Verbesserung der Zusammenarbeit wollen beide Seiten Sprach- 
  kurse in der Sprache des Nachbarn anbieten, um den direkten Aus- 
  tausch zu fördern.
 • Als weitere Themen wurden der Tourismus und die Gesundheits- 
  vorsorge angesprochen. Ein Kontakt mit dem EVTZ Pamina ist vorgese- 
  hen, um eine Zusammenarbeit hinsichtlich der Überlegung „Ärzte- 
  zentrum“ anzusprechen.

Alle Teilnehmer äußerten die Hoffnung, bald wieder ein Treffen mit der 
anderen Seite organisieren zu können und die direkten Kontakte wieder 
aufzunehmen.

Partnerschaft mit Sauer-Pechelbronn:  
es geht voran, trotz Corona!

Das für die Verbandsgemeinde Dahner Felsenland zuständige Impfzentrum 
wurde in Pirmasens eingerichtet. Zunächst sollen dort die über 80-jährigen 
Mitbürger/innen aus unserer Verbandsgemeinde geimpft werden. Das 
Erreichen des Impfzentrums liegt grundsätzlich in der Eigenverantwortung 
der Person, die geimpft werden will. Unter bestimmten Voraussetzungen 
übernehmen die Krankenkassen die Fahrtkosten für den Transport zum 
Impfzentrum. 
Zu diesem Personenkreis gehören Schwerbehinderte mit Schwerbehin-
dertenausweis, Personen in Pflegegrad 3 und Mobilitätseinschränkung 
sowie die Pflegegrade 4 und 5. 
Im Einzelfall ist eine Abklärung mit der Krankenkasse empfehlenswert. 

Alle anderen Personen müssen selbst dafür Sorge tragen, dass sie das 
Impfzentrum erreichen. Vom Selbsterreichen des Impfzentrums mit Fahr-
zeug, Transport durch Angehörige, Nachbarn, Freunde/Bekannte oder auch 
Taxi, ist die Palette der Möglichkeiten sehr groß. Sollte es darüberhinaus 
Einzelfälle geben, die keine Möglichkeit haben das Impfzentrum zu errei-
chen, können sich diese Personen bei der Verbandsgemeindeverwaltung, 
Tel. 06391-9196 00, melden. Die Verwaltung wird dann einen Fahrdienst 
zum Impfzentrum organisieren. 

Beförderung zu den Impfzentren

Der 22. Januar ist ein ganz besonderes Datum in der Geschichte der 
deutsch-französischen Beziehungen:
 • Am 22. Januar 1963 unterzeichnen Konrad Adenauer und Charles  
  de Gaulle den Élysée-Vertrag – die Geburtsurkunde des  
  Deutsch-Französischen Jugendwerks.
 • 40 Jahre später, 2003, rufen Gerhard Schröder und Jacques Chirac  
  den ersten Deutsch-Französischen Tag ins Leben. Er soll ins- 
  besondere junge Menschen zum Lernen der Partnersprache  
  motivieren und über Austauschmöglichkeiten informieren.
 • Am 22. Januar 2019 bekräftigen Angela Merkel und Emmanuel 
  Macron mit dem Vertrag von Aachen die enge Zusammenarbeit 
  beider Länder und beschließen u. a. die Gründung des Deutsch- 
  Französischen Bürgerfonds.
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Zum Geburtstag 
04.02.2021 Herta Schönbach, (90 Jahre), Dahn
11.02.2021 Oskar Schneider, (90 Jahre), Erlenbach bei Dahn
15.02.2021 Christel Bergemann, (96 Jahre), 
 Fischbach bei Dahn
16.02.2021 Paula Rockstroh, (100 Jahre), Dahn
16.02.2021 Julius Cronauer, (96 Jahre), Dahn
18.02.2021 Matthias Kohlmann, (90 Jahre), Erfweiler
19.02.2021 Ruth Klein, (96 Jahre), Dahn
21.02.2021 Hildegard Hornung, (96 Jahre), Dahn
21.02.2021 Maria Memmer, (90 Jahre), Erfweiler

Zur Diamantenen Hochzeit
24.02.2021 Irmgard und Hans Neuhard, Ludwigswinkel

Zur Eisernen Hochzeit
24.02.2021 Gertrud und Gregor Eitel, Dahn

Herzlichen Glückwunsch!Herzlichen Glückwunsch!

Ihr 
Michael Zwick
Bürgermeister 
der Verbandsgemeinde 
Dahner Felsenland

Aus den 
Ortsgemeinden

Bitte beachten Sie die Veröffentlichung im amtlichen 
Teil der Verbandsgemeinde zum Thema 

„Gebühren- und Beitragsbescheide Wasser/Abwasser 
und Stromrechnungen“

Bobenthal
www.bobenthal.de

Sprechstunde des Ortsbürgermeisters, Markus Keller,
nach Vereinbarung, Tel. 92 15 12

 freitags, ab19.00-20.00 Uhr, Feldstraße 7

Bruchweiler-Bärenbach
www.bruchweiler-baerenbach.de

Sprechstunde des Ortsbürgermeisters, Günther Feyock,
montags, 18.00-19.00 Uhr, im Rathaus, Raiffeisenstr. 15

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit 
gültigen Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde 
Bruchweiler-Bärenbach

für die Jahre 2021 und 2022
vom 26.01.2021

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden  2021  2022

1.  im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der 
 Erträge auf  1.847.490,00 Euro 1.873.040,00 Euro

 der Gesamtbetrag der 
 Aufwendungen auf 2.179.190,00 Euro 2.031.980,00 Euro

der Jahresfehlbetrag auf 331.700,00 Euro 158.940,00 Euro

2. im Finanzhaushalt
der Saldo der ordentlichen 

 Ein- u. Auszahlungen auf - 250.490,00 Euro - 75.010,00 Euro
die Einzahlungen aus 

 Investitionstätigkeit auf 188.620,00 Euro 135.550,00 Euro
die Auszahlungen aus 

 Investitionstätigkeit auf 526.000,00 Euro 262.000,00 Euro
der Saldo der Ein- u. Aus-

 zahlungen aus Investitions-
 tätigkeit auf  - 337.380,00 Euro - 126.450,00 Euro
 der Saldo der Ein- u. Aus-
 zahlungen aus Finanzierungs-
 tätigkeit auf  587.870,00 Euro 201.460,00 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen 
Kredite, deren Aufnahme zur 
Finanzierung von Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen 
erforderlich ist, 
wird festgesetzt für:  2021  2022

zinslose Kredite auf  0,00 Euro 0,00 Euro 
verzinste Kredite auf 243.380,00 Euro 136.450,00 Euro
zusammen auf  243.380,00 Euro 136.450,00 Euro

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen 
zum Eingehen von Verpflichtungen, die in 
künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen 
für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) 
führen können,   2021  2022
wird festgesetzt auf 235.000,00 Euro 240.000,00 Euro

Die Summe der Verpflichtungs-
ermächtigungen, für die in den
künftigen Haushaltsjahren 
voraussichtlich Investitionskredite 
aufgenommen werden müssen, 
beläuft sich auf  136.450,00 Euro 116.450,00 Euro

§ 4 Steuersätze
Die Steuersätze für die Gemeinde-
steuern werden wie folgt festgesetzt: 2021  2022
• Grundsteuer A auf  310 v.H. 310 v.H.
• Grundsteuer B auf 375 v.H. 375 v.H.
• Gewerbesteuer auf  375 v.H. 375 v.H.

§ 5 Beiträge

Die Beiträge für die Herstellung und Unterhaltung von
Feld- und Waldwegen nach § 11 Kommunalabgabengesetz  

werden wie folgt festgesetzt:   2021  2022
     10,74 Euro/ha 10,74 Euro/ha

§ 6 Eigenkapital 

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 betrug 
4.494.032,77 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 
31.12.2020 beträgt 4.375.242,77 Euro und zum 31.12.2021 4.043.542,77 Euro.

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 2.000,00 Euro (netto) sind in der 
Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

Bruchweiler-Bärenbach, den 26.01.2021
gez. Feyock 
Ortsbürgermeister
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Hinweis zur Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Bruchweiler-Bärenbach 
für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 vom 26.01.2021
1. Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2021 und 2022
 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erfor-
 derlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen
 in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden 
 Wortlaut:

„Die vom Gemeinderat der Ortsgemeinde Bruchweiler-Bärenbach in seiner 
Sitzung am 07.12.2020 beschlossene Haushaltssatzung für die Haus-
haltsjahre 2021 und 2022 wird gemäß §§ 95 Abs. 4, 118 und 119 GemO 
staatsaufsichtlich genehmigt und zwar hinsichtlich eines Teilbetrages der 
veranschlagten Investitionskredite für 2021 in Höhe von 133.380 Euro, 
eines Teilbetrages der veranschlagten Investitionskredite für 2022 in Höhe 
von 16.450 Euro sowie eines Teilbetrages der kreditfinanzierten Verpflich-
tungsermächtigungen in 2021 in Höhe von 36.450 Euro. 

Die Entscheidung über die Genehmigung eines weiteren Teilbetrages der 
veranschlagten Investitionskredite für 2021 in Höhe von 110.000 Euro, 
für 2022 in Höhe von 120.000 Euro, der veranschlagten kreditfinanzierten 
Verpflichtungsermächtigungen in 2021 in Höhe von 100.000 Euro sowie 
des Gesamtbetrages der kreditfinanzierten Verpflichtungsermächtigungen 
in 2022 in Höhe von 116.450 Euro wird vorerst zurückgestellt. 

Die Kreditgenehmigung unter Ziffer 1 erfolgt im Wege einer Ausnahme nach 
der VV Nr. 4.1.3 zu § 103 GemO, da die beabsichtigten Kreditaufnahmen 
nicht im Einklang mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Ortsgemeinde 
Bruchweiler-Bärenbach stehen. 

Die Einzelgenehmigung der Kredite behält sich die Aufsichtsbehörde gemäß 
§ 103 Abs. 4 Nr. 2 GemO vor.“

2.  Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 05.02.2021 bis ein-
 schließlich 16.02.2021 jeweils Montag bis Freitag von 9.00 Uhr bis 
 12.00 Uhr, sowie zusätzlich Dienstag von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr und 
 Donnerstag von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr bei der Verbandsgemeinde-
 verwaltung Dahner Felsenland, Schulstraße 29, Zimmer 110, öffentlich aus. 

Aufgrund der aktuellen Coronasituation möchten wir Sie darum bitten, 
für die Einsichtnahme in den Haushaltsplan einen Termin unter Telefon 
Nr. 06391/91 96 151 zu vereinbaren. 
Zusätzlich steht die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan auf der Homepage 
der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland www.dahner-felsenland.net 
unter der Rubrik Verwaltung/Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung zur 
Einsichtnahme zur Verfügung.

3. Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von
 Verfahrens- oder Formvorschriften und die Rechtsfolgen wird gemäß § 24 
 Abs. 6 Gemeindeordnung wie folgt hingewiesen:

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes zustan-
de gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als 
von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1.  die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung,
  die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden 
  sind, oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Be-
  schluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder 
  Formvorschriften gegenüber der Gemeindeverwaltung unter
  Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, 
  schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann 
auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung 
geltend machen.

Dahn, den 26.01.2021
Verbandsgemeindeverwaltung
gez. Michael Zwick
Bürgermeister

Bitte beachten Sie die Veröffentlichung im amtlichen 
Teil der Verbandsgemeinde zum Thema 

„Gebühren- und Beitragsbescheide Wasser/Abwasser 
und Stromrechnungen“

Bitte beachten Sie die Veröffentlichung im amtlichen 
Teil der Verbandsgemeinde zum Thema 

„Gebühren- und Beitragsbescheide Wasser/Abwasser 
und Stromrechnungen“

Bitte beachten Sie die Veröffentlichung im amtlichen 
Teil der Verbandsgemeinde zum Thema 

„Gebühren- und Beitragsbescheide Wasser/Abwasser 
und Stromrechnungen“

Bitte beachten Sie die Veröffentlichung im amtlichen 
Teil der Verbandsgemeinde zum Thema 

„Gebühren- und Beitragsbescheide Wasser/Abwasser 
und Stromrechnungen“

Bitte beachten Sie die Veröffentlichung im amtlichen 
Teil der Verbandsgemeinde zum Thema 

„Gebühren- und Beitragsbescheide Wasser/Abwasser 
und Stromrechnungen“

Bundenthal
www.bundenthal-pfalz.de

Sprechstunde des Ortsbürgermeisters, Christof Müller,
nach Vereinbarung, Tel. 0 175/20 37 467

Busenberg
www.busenberg.de

Dahn
www.dahn.de

Sprechstunde des Stadtbürgermeisters, Holger Zwick,
nach Vereinbarung, Tel. 91 96 281

Vollzug des Grundstückverkehrsgesetzes; Schreiben des Ministeriums 
für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten vom 04.03.1988

Über die Genehmigung der Veräußerung nachstehender Grundstücke ist 
nach dem Grundstückverkehrsgesetz zu entscheiden:

Gemarkung: Dahn
Gewanne:  Rauberg
Plan-Nr.:  3036/2
Nutzungsart:  Wald
Fläche:   0,7440 ha

GV: 017 - 21

Landwirte/Forstwirte, die Flächen dringend zur Aufstockung ihres 
Betriebes benötigen und am Erwerb des Grundstücks interessiert sind, 
müssen ihr Erwerbsinteresse bis spätestens 10 Tage ab Erscheinen des 
Amtsblattes der Unteren Landwirtschaftsbehörde bei der Kreisverwal-
tung Südwestpfalz, Unterer Sommerwaldweg 40-42, 66953 Pirmasens, 
schriftlich bekunden.

Vollzug des Grundstückverkehrsgesetzes

Erfweiler

Ortsbürgermeister, Walter Schwartz

www.erfweiler-pfalz.de
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Bitte beachten Sie die Veröffentlichung im amtlichen 
Teil der Verbandsgemeinde zum Thema 

„Gebühren- und Beitragsbescheide Wasser/Abwasser 
und Stromrechnungen“

Bitte beachten Sie die Veröffentlichung im amtlichen 
Teil der Verbandsgemeinde zum Thema 

„Gebühren- und Beitragsbescheide Wasser/Abwasser 
und Stromrechnungen“

Bitte beachten Sie die Veröffentlichung im amtlichen 
Teil der Verbandsgemeinde zum Thema 

„Gebühren- und Beitragsbescheide Wasser/Abwasser 
und Stromrechnungen“

Bitte beachten Sie die Veröffentlichung im amtlichen 
Teil der Verbandsgemeinde zum Thema 

„Gebühren- und Beitragsbescheide Wasser/Abwasser 
und Stromrechnungen“

Bitte beachten Sie die Veröffentlichung im amtlichen 
Teil der Verbandsgemeinde zum Thema 

„Gebühren- und Beitragsbescheide Wasser/Abwasser 
und Stromrechnungen“

Bitte beachten Sie die Veröffentlichung im amtlichen 
Teil der Verbandsgemeinde zum Thema 

„Gebühren- und Beitragsbescheide Wasser/Abwasser 
und Stromrechnungen“

Bitte beachten Sie die Veröffentlichung im amtlichen 
Teil der Verbandsgemeinde zum Thema 

„Gebühren- und Beitragsbescheide Wasser/Abwasser 
und Stromrechnungen“

Erlenbach
www.erlenbach-am-berwartstein.de

Sprechstunden des Ortsbürgermeisters,  Dirk Eichberger,
nach Vereinbarung, Tel.  0172 / 730 58 92

Fischbach
www.fischbach-bei-dahn.de

Es finden bis auf weiteres keine Sprechzeiten statt.

Bitte Termine telefonisch vereinbaren unter: (0 63 93) 16 43

Hirschthal
Ortsbürgermeisterin Yvonne Darsch

Ludwigswinkel

Sprechstunde des Ortsbürgermeisters, 
Sebald Liesenfeld, nach Vereinbarung, 

Tel. 217 oder E-Mail: ludwigswinkel@t-online.de

www.ludwigswinkel.de

Vollzug des Grundstückverkehrsgesetzes; Schreiben des Ministeriums 
für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten vom 04.03.1988

Über die Genehmigung der Veräußerung nachstehender Grundstücke ist 
nach dem Grundstückverkehrsgesetz zu entscheiden:

Gemarkung: Ludwigswinkel
Gewanne:  Oberm Werk am Mühlberg
Plan-Nr.:  486/41
Nutzungsart:  Landwirtschafts-, Verkehrs-, Waldfläche
Fläche:   4,9545 ha

GV: 018 - 21

Vollzug des Grundstückverkehrsgesetzes

Landwirte/Forstwirte, die Flächen dringend zur Aufstockung ihres 
Betriebes benötigen und am Erwerb des Grundstücks interessiert sind, 
müssen ihr Erwerbsinteresse bis spätestens 10 Tage ab Erscheinen des 
Amtsblattes der Unteren Landwirtschaftsbehörde bei der Kreisverwal-
tung Südwestpfalz, Unterer Sommerwaldweg 40-42, 66953 Pirmasens, 
schriftlich bekunden.

Nothweiler

Sprechstunde der Ortsbürgermeisterin, Nicole Grüny,
nach Vereinbarung, Tel. 54 76

www.nothweiler.de

Niederschlettenbach

Ortsbürgermeister, Thomas Pietsch

www.niederschlettenbach.de

Die Ortschronik Niederschlettenbach ist ab sofort wieder verfügbar. Ex-
emplare können zum Preis von 20,00 € beim Ortsbürgermeister Thomas 
Pietsch, Hauptstraße 14, Tel. 06394/611888 oder bei der Verbandsge-
meindeverwaltung Dahn erworben werden. 

Ortschronik wieder verfügbar

Rumbach

Sprechstunde des Ortsbürgermeisters Ralf Weber
nach Vereinbarung, Tel. 993878

www.rumbach-pfalz.de

Die Ortsgemeinde Rumbach sucht zum 01.06.2021 

einen Gemeindearbeiter (m/w/d)

in Teilzeit (z. Zt. 19,5 Std. pro Woche).

Gesucht wird eine engagierte und zuverlässige Person, die selbstständig 
und eigenverantworlich die ihr übertragenen Tätigkeiten ausführt.
Bevorzugt werden Bewerber, die berufliche Erfahrungen vorweisen kön-
nen und handwerkliches Geschick für alle in der Gemeinde anfallenden 
Arbeiten haben. 

Die Arbeitsbedingungen und die Vergütung richten sich nach dem Tarif-
vertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) wie er für Mitgliedsgemeinden 
des kommunalen Arbeitgeberverbandes Gültigkeit hat.
Es handelt sich um eine unbefristete Arbeitsstelle.

Stellenausschreibung
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Beratungsstellen

TelefonSeelsorge
Tel.: (0800) 111 0 111 oder (0800) 111 0 222
anonym - kompetent - rund um die Uhr
homepage: www.telefonseelsorge-pfalz.de

Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Südwestpfalz
22er Straße 66, 66482 Zweibrücken
Tel. (0 63 32) 4 30 03, Fax (0 63 32) 4 13 03

Arthrose-Selbsthilfe
Hilfe für Rheumakranke bietet die Arthrose-Selbsthilfegruppe in der Kath. 
Familienbildungsstätte am Sommerwald an. 
Info und Anmeldung:
Inge Hammerschmidt, Tel.: (0 63 31) 46 289. 
Termine im Internet unter: 
www.gesundheitspraxis-hammerschmidt.de/Arthrose-Selbsthilfe

Wasgau-Sozialstation
Zentrale: 
66994 Dahn, Schulstr. 11, Tel. (0 63 91) 91 01 20, Fax 91 01 229
24-Stunden-Notfallbereitschaftsdienst unter Tel. (0 63 91) 91 01 20

Pflegestützpunkt Dahn
Schulstr. 4, 66994 Dahn

Beratungsstelle für ältere, pflegebedürftige, kranke und behinderte Menschen 
und deren Angehörige.

Wir bieten Unterstützung bei Antragsstellungen und führen duch den Lei-
stungsdschungel der Pflegekassen. Wir informieren über Versorgungs- und 
Leistungsmöglichkeiten bei Hilfebedarf.

Ansprechpartnerinnen: 

Eleonore Merk, Tel. 0 63 91/91 015 – 81 
Montag - Freitag

Persönliche Beratung nach Absprache.

Elke Weyand, Tel. 0 63 91/91 015 – 82 
Montag, Dienstag und Donnerstag

Persönliche Beratung nach Absprache.

Bitte rufen Sie uns an, lassen Sie sich telefonisch beraten, vereinbaren Sie 
einen Termin oder hinterlassen Sie uns zur Terminabsprache eine Nachricht 
auf unserem Anrufbeantworter.
Bei eingeschränkter Mobilität führen wir auch unter Einhaltung der Hygiene-
Vorschriften Hausbesuche durch.

AWO Betreuungsverein Kreis Südwestpfalz
Beratung zu betreuungsrechtlichen Fragen und Vorsorgemöglichkeiten 
wie Patientenverfügung, Betreuungsverfügung, Vorsorgevollmacht.

Sprechstunde jeweils am 1. Dienstag des Monats (Änderung möglich) von 
15 – 17 Uhr in den Räumen des SenVital Senioren- und Pflege-zentrum 
Dahn. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig.
Kontakt:  Zweibrücker Str.3-5, 66953 Pirmasens  
   Tel. (06331) 2160 223

Aidsberatung und Durchführung HIV-Test
Kreisverwaltung Südwestpfalz
Frau Ute Mayer, Telefon (0 63 31) 809-414
nach telefonischer Vereinbarung

Frauenselbsthilfe Krebs – Gruppe Dahn
auffangen – informieren – begleiten
Diagnose Krebs ? Unser Angebot ist es, Ihnen in dieser schwierigen Zeit zu 
vermitteln, dass Hoffnung und Zuversicht erlaubt sind und Sie Ihren Weg 
nicht allein gehen müssen. 
monatliche Gruppentreffen, Frühstücksgruppe 
wöchentlich zwei Sportgruppen 
Termine momentan bitte erfragen

Kontakt, Beratung und Gespräch :
Andrea Gnirss  Tel. (0 63 91) 26 61
    fsh.andreagnirss@t-online.de

Leitstelle „Älter werden“
Die Leitstelle „Älter werden“ ist eine Einrichtung des Landkreises Südwestpfalz, 
die die Aufgabe hat, ältere Menschen und deren Angehörige zu informieren 
und zu beraten. Bei Fragen zu den Themen Pflege, Demenz, Ehrenamt und 
Sicherheit im Alter steht Ihnen Karina Frisch gerne zur Verfügung.

Tel.  (0 63 31) 809 - 333 E-Mail:  k.frisch@lksuedwestpfalz.de

Aussagefähige Bewerbungen sind mit den üblichen Unterlagen bis spätes-
tens 19.02.2021 an die Verbandsgemeindeverwaltung Dahner Felsenland, 
Schulstraße 29, 66994 Dahn, zu richten.

Für weitere Informationen und Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung
(Tel. 06394 993878).

gez. Weber
Ortsbürgermeister

Bitte beachten Sie die Veröffentlichung im amtlichen 
Teil der Verbandsgemeinde zum Thema 

„Gebühren- und Beitragsbescheide Wasser/Abwasser 
und Stromrechnungen“

Bitte beachten Sie die Veröffentlichung im amtlichen 
Teil der Verbandsgemeinde zum Thema 

„Gebühren- und Beitragsbescheide Wasser/Abwasser 
und Stromrechnungen“

Schindhard
Sprechstunde des Ortsbürgermeisters, Tobias Herberg, 

montags, 18.00 - 19.00 Uhr, im Dorfgemeinschaftshaus, Tel. 0172/673 06 86

Sprechstunde des Ortsbürgermeisters Rudolf van Venrooy,
nach Vereinbarung, Tel. 0172 / 699 88 98

www.schoenau-pfalz.de
Schönau

Beratung und Auskunft:
Sylvia Thoss und Susanne Hitpass

Leistungen: Grund- u. Behandlungspflege, Hauswirtschaft, Betreuung, 
Beratung, Schulung u. Krankenhausüberleitung, tägl. Essen auf Rädern 
(warm oder gefroren)
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Krebsberatungsstelle Pirmasens
66955 Pirmasens, Kaiserstr. 49, Tel. (0 63 31) 27 54 28

Arbeiter-Samariter-Bund (ASB)
Kreisverband Pirmasens
Zentrale: Pettenkoferstr. 13-15, 66955 Pirmasens, 
Tel. (0 63 31) 14 88 60
Leistungen: ASB-Hausnotruf - Hilfe per Knopfdruck -  Menüservice 
für Senioren „Essen auf Rädern“ (tägl. heiße Auslieferung) - 
Rollstuhlfahrdienst - Ausbildungen für Führerscheinbewerber, 
Vereine + Betriebe - Sozialstation - Hauswirtschaft und Betreuung - 
kostenlose Beratung

Sozialverband VdK Pirmasens
Kreisverband Pirmasens
Sozialrechtliche Beratung (Renten-, Kranken-, Pflegeversicherung u.a.)
Kontakt: Zweibrücker Straße 3-7, 66953 Pirmasens
Tel. (0 63 31) 6 44 51 von Mo - Do 9 bis 12 Uhr,
nachmittags nach Vereinbarung; Freitags geschlossen.
Beratungen nur nach telefonischer Terminvereinbarung

Ambulanter Hospiz- und Palliativ- Beratungsdienst  
Südwestpfalz
Häusliches Unterstützungsangebot für schwerkranke Menschen und ihre Angehö-
rigen. Was wir für einen schwerkanken Menschen tun können? Ein Netz knüpfen 
aus Fürsorge, Pflege und Zuwendung, das ist
alles - nicht mehr. Was wir für einen schwerkranken Menschen tun wollen? - Nicht 
weniger!
Büro 66976 Rodalben, Hauptstr. 135, Tel.: (0 6331) 60 84 31
Büro 66482 Zweibrücken, Poststr. 35, Tel.: (0 63 32) 46 08 29
E-Mail hospiz-suedwestpfalz@web.de

Freundeskreis Blaues Kreuz Dahn
Selbsthilfegruppe für Suchtkranke und deren Angehörige
Gruppenabende donnerstags, 19.00-21.00 Uhr 
im protestant. Gemeindehaus, Hauensteiner Str. 2
Kontakt:  Tel. (0 63 91) 7 41
Internet: www.blaues-kreuz-pfalz.de

Johanniter-Sozialstation
Ambulanter Pflegedienst
Zentrale 24h erreichbar unter Tel. (0 63 31) 21 18-0

Beratung und Auskunft:
Bettina Wegmann und Dominik Tretter
Oder Beratung über unseren Pflegestützpunkt:
Frau Rohr und Frau Kuntz, Tel. (0 63 31) 1 44 01 58

Leistungen: 
Häusliche Pflege, medizinische Versorgung, Familienpflege, Hauswirtschaft, 
Betreuung, Hausnotruf, mobile Fußpflege, Demenzbegleitung

DMSG - Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft
MS-Selbsthilfegruppe Pirmasens, Landkreis Pirmasens
Ansprechpartnerin: Frau Ilona Habermeyer, 
Tel. (0 63 31) 4 69 02; E-Mail: ilona _habermeyer@web.de
Nachmittagstreffen: jeden 1. Mittwoch im Monat, 14.00 Uhr
 im AWO Seniorenhaus „Johanna Stein“, 
 Berliner Ring 90, Pirmasens
Stammtisch: jeden 3. Donnerstag im Monat, 19.00 Uhr
 Kuchem’s Brauhaus, Hauptstr. 13, Pirmasens

Pfalzklinikum AdöR
Betreuen  •  Fördern  •  Wohnen

Teilhabezentrum Dahn 
Hauensteiner Str. 43, 66994 Dahn, Tel. (0 63 91) 92 44 67
Begleitung und Betreuung für Menschen mit seelischen Beeinträchti- 
gungen. Wohnen am Lachberg, ambulante Hilfe nach Maß, tagesstrukturierte 
Angebote, offene Angebote und Beratung
Ansprechpartner und Beratung: 
Herr Michael Köhler, telefonische Terminvereinbarung

Tages- und Begegnungsstätte für Senioren Dahn 
Schillerstraße 17a, 66994 Dahn, Tel. (0 63 49) 900 - 4510
Ziel der Tagesstätte: Fähigkeiten erhalten und fördern. Verbesserung der 
Lebensqualität, individuelle Tagesstruktur, gemeinsame Aktivitäten und Erle-
ben in der Gruppe. Wir beraten sie gerne umfassend und kostenlos zu allen 
Leistungen der Pflegekassen.

Stammtisch für Angehörige: jeden vierten Montag im Monat, 17 - 18.30 Uhr

Terminvereinbarung zur Beratung sowie Anmeldung Stammtisch:
Hotline: (0 63 49) 900 - 45 10

Selbsthilfegruppe Herzpatienten
für Betroffene und Angehörige
Treffen: am 1. Montag im Monat um 18.00 Uhr
im Städt. Krankenhaus Pirmasens, Caféteria im 1. Untergeschoss
Kontakt:  Rolf Jaksties, Tel. (0 63 91) 99 36 73 
   shg-herzpatienten@t-online.de

Caritas-Zentrum Pirmasens
Schachenstraße 1, 66954 Pirmasens, Tel. (0 63 31)  27 40 10
Allgemeine Sozialberatung • Erziehungs-, Ehe- und Lebensbera-
tung • Gemeindecaritas • Kinderschutzdienst • Migrationsberatung  
• Schwangerschaftsberatung

Außenstelle Dahn, Schulstraße 19, 66994 Dahn, Tel. (0 63 31) 27 40 10
Erziehungs-, Ehe- und Lebensberatung

Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer: 
mittwochs von 9 Uhr bis 16 Uhr
Terminvereinbarung unter Tel. (0 63 31) 27 40 10 
oder (0 162) 43 66 905 möglich

Soziales Projekt der Kolpingsfamilie Dahn
• Unbürokratische Hilfe für Menschen in Notlagen: Finanzielle 
 Unterstützungen / Materialspenden
• Formalitäten-Hilfe, Einkaufs-Service, Zuschüsse zu Arztfahrten 
• Weitere Infos: www.kolpingfamilie-dahn.de, Tel. (0 63 91) 40 95 45,   
 kolpingsfamilie-dahn@gmx.de

Anziehend - Die Kleiderstube in Dahn
Kleiderstube aufgrund der aktuellen Pandemie-Lage weiterhin im 
Notbetrieb: Kleiderspendenannahmen und Kleiderausgabe können nur in 
dringenden Fällen und nur nach vorheriger Anmeldung, Terminver-einbarung 
sowie unter Einhaltung der Hygieneregeln erfolgen.
Telefon: (0 63 91) 40 95 45 und harald-reisel@gmx.de

Lebenshilfe Pirmasens  /
Kreisvereinigung Südwestpfalz e. V. 
Ambulante Dienste für Menschen mit körperlicher, geistiger, psychischer 
Beeinträchtigung und deren Angehörigen. 
Beratung und Begleitung in allen sozialen Fragen.
Uhlandstraße 11, 66955 Pirmasens, Tel. (0 63 31) 14 49 42
E-Mail: info@lebenshilfepirmasens.de
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EUTB-Stelle Pirmasens
Unabhängige Teilhabeberatung für Menschen mit (drohender) Behinderung.
Aufsuchende Beratung möglich.
Frau Weidner, Tel. (0 63 31) 144 59 13

SKFM Betreuungsverein f.d.  
Landkreis Südwestpfalz e.V. 
Kostenlose Beratung zu Vorsorgemöglichkeiten und gesetzl. Betreuungen
Schlossstr. 26, 66953 Pirmasens, Tel.: (0 63 31) 144 59 00

Beratungsangebot der Deutschen Rentenversicherung 
Bund / der Deutschen Rentenversicherung 
Rheinland-Pfalz
Die Deutsche Rentenversicherung hält monatlich einen Sprechtag im Rathaus 
der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland, Schulstraße 29, 66994 Dahn, ab. 
Dieser Sprechtag ist immer an einem Dienstag. Die Beratung erfolgt jeweils 
in der Zeit zwischen 09.00 Uhr – 12.30 Uhr und 13.30 Uhr – 15.30 Uhr. Eine 
Terminvereinbarung ist erforderlich.
Termine können bei der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland persön-
lich –Zimmer Nr. 4-  oder telefonisch unter der Tel.-Nr. 06391 / 91 96 212 
vereinbart werden. 
Zum Beratungsgespräch sind der Personalausweis/Reisepass und alle 
Versicherungsunterlagen mitzubringen. 

Beratungsangebot  Blinden- und Sehbehindertenbund 
Pfalz e.V. 
Haspelstraße 25, 67657 Kaiserslautern
Telefon: (0 63 1) 92 294, Internet: www.bsb-pfalz.de
Pfalzweit Ihr Ansprechpartner zum Thema Sehbehinderung 
und Erblindung

RUBIN  -  Sozialpsychiatrisches Zentrum in Dahn
Beratung - Betreuung - Unterstützung - Rehabilitation - 
Inklusion
Tagesstätte - Kontaktstelle - Betreutes Wohnen und „Ambulante Hilfe nach Maß“
Ludwigstraße 9, 66994 Dahn, Tel. (0 63 91) 40 98 68
Leistungen: Einzel- und Familienberatung / Begleitung für Menschen  
mit psychischen Beeinträchtigungen, Tagesstätte - tagesstrukturierende 
Angebote, Unterstützung im Alltag & Freizeitaktivitäten, Biografiearbeit, Ge-
sprächsguppen, Vorbereitung auf das Berufsleben, Betreutes Wohnen, Ambu-
lante „Hilfe nach Maß“, Abendsprechstunde für Berufstätige, Samstags-Café, 
aktuelle Projekte: Kreative Schreibwerkstatt, Tel.  Terminvereinbarung, 
Kontakt und Beratung: Frau Schreiber

Conrad-von-Wendt-Haus Dahn
Ambulante Betreuung - Wohnen - Tagesförderstätte
Begleitung und Beratung im Bereich ambulante Betreuung, stationäres 
Wohnen, Tagesförderstätte und Freizeitangebote für Menschen mit 
geistiger oder körperlicher Beeinträchtigung.

Offene Angebote: Tanz & Theater, Malgruppe, Rollstuhltanz, Musikgruppe

Pirminiusstrasse 4, 66994 Dahn, Tel.: 06391 919-0
E-Mail: kw.fricke@cvw-haus.de  Internet: www.cvw-haus.de

Hilfetelefon - Gewalt gegen Frauen
Vertraulich - Kostenfrei - Rund um die Uhr - Mehrsprachig - Barrierefrei    
Tel.: 08000 116 016
Beratung auch per anonymer E-Mail oder im Chat unter  
www.hilfetelefon.de
Unsere Beraterinnen helfen Ihnen bei allen Fragen zu Gewalt gegen Frauen: Bei 
Gewalt in der Ehe oder Partnerschaft, bei sexuellen Übergriffen, Vergewaltigung, 
Zwangsheirat oder Menschenhandel. Sprechen Sie mit uns.

KISS Pfalz
Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe (KISS Pfalz)
Außenstelle Pirmasens
Öffnungszeiten: jeden Donnerstag 14.00-17.00 Uhr
in der Kreisverwaltung Pirmasens, Erdgeschoss, Raum E 7
Tel. (0 63 31) 809 333
Terminabsprache bitte direkt in Edesheim: Tel. (0 63 23) 989 924
Selbsthilfe-PS@kiss-pfalz.de; www.kiss-pfalz.de

Elterntreff: 
jeden 1. Montag im Monat in Zweibrücken, Mehrgenerationenhaus, 
von 10.00 bis 11.30 Uhr 
jeden 1. Dienstag im Monat 
in Pirmasens, Patio Projektladen, von 10.00 bis 11.30 Uhr
telefonische Beratung: jeden Mittwoch, 10.00-11.00 Uhr,
Tel. (0 63 31) 809-409      (außer in Ferienzeiten und an Feiertagen)

Beratungsangebot der Firma Pfalzgas
Kostenlose Beratung unter Tel. (0 63 43) 25 20 u. (0800) 6 04 02 68

Beratungsangebot der
Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz
Der Energieberater hat jeden 2. und 4. Dienstag im Monat nachmittags 
Sprechstunde bei der Verbandsgemeindeverwaltung Dahner Felsenland, 
Schulstr. 29, 66994 Dahn. Die Beratungsgespräche sind kostenlos.
Termine können unter Telefon (0 63 91) 91 96 110 vereinbart werden.

Sprechstunden

Polizei in Dahn
Derzeit finden keine Sprechstunden statt.
Termine können unter (0 63 91) 916 0 vereinbart werden.

Finanzamt Pirmasens
Telefon (0 63 31) 711-0  (Fax: 0 63 31/711-30950)

Öffnungszeiten des Service-Centers:
Montag + Dienstag 8:00 - 16:00 Uhr
Mittwoch + Freitag 8:00 - 12:00 Uhr
Donnerstag 8:00 - 18:00 Uhr
Internet: www.finanzamt-pirmasens.de
E-Mail:  Poststelle@fa-ps.fin-rlp.de
Info-Hotline der Finanzämter: (0 26 1) 20 179 279

Agentur für Arbeit
An der Feuerwache 3, 66994 Dahn

Vorsprachen ohne Termin sind nur in Pirmasens möglich.

Nutzen Sie daher die Online-Services oder die Service-Rufnummer:

• Arbeitsuchendmeldung und vieles mehr online unter 
 www.arbeitsagentur.de von zuhause aus rund um die Uhr. 
 Einfach online registrieren und nahezu alle Anliegen erledigen.

•  Kontaktaufnahme über die gebührenfreie Service-Rufnummer  
 0800 4 5555 00 von Montag bis Freitag jeweils von 8.00 bis 18.00 Uhr.

Wirtschaftsförderungsgesellschaft  
Südwestpfalz mbH 
Umfangreiche Dienstleistungen und Informationen für Unternehmen (freie 
Gewerbeimmobilien oder -flächen, Weiterbildungen, Nachfolge-regelung, etc.)
Umfassende Beratung für Existenzgründer auf ihrem Weg in die Selbst-
ständigkeit und darüber hinaus. Kompetente Unterstützung bei der Suche 
nach Gewerbeflächen und -objekten.

Unterer Sommerwaldweg 40 - 42, 66953 Pirmasens,   
Tel.:  (06331) 809-139, Fax: (06331) 809-493

E-Mail: info@wfg-suedwestpfalz.de 
  Internet: www.wfg-suedwestpfalz.de
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Schiedsfrau
Helgarde Trampler, Wiesenstraße 2, 76891 Bruchweiler-Bärenbach, 
Tel. 01608430016

Sicherheitsberaterin für Senioren
Helgarde Trampler, Wiesenstraße 2, 76891 Bruchweiler-Bärenbach, 
Tel. 01608430016

Gleichstellungsbeauftragte
Die Sprechzeiten der Gleichstellungsbeauftragten sind jeden 
4. Donnerstag, von 16.00-17.00 Uhr, in der Verbandsgemeinde-
verwaltung Dahner Felsenland, 1. OG, nach telefonischer Vereinbarung.
Anne Bauer, Schillerstr. 19, 66994 Dahn, Tel. (0 63 91) 38 04

Behindertenbeauftragter
Der Behindertenbeauftragte der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland, 
Michael Schreiner, und sein Stellvertreter, Martin Miller, sind wie folgt 
erreichbar:

Michael Schreiner Tel.: 0 160 975 204 97  E-Mail: mitschschreiner@web.de
Martin Miller  Tel.: (0 63 91) 24 60  E-Mail: millersbuero@web.de

Sprechstunde nach telefonischer Vereinbarung.

Kindertagespflege
Vermittlung qualifizierter Tagesmütter zur individuellen Kinderbetreuung 
Kreisverwaltung Südwestpfalz, Unterer Sommerwaldweg 40-42, 
66953 Pirmasens, Frau Büffel, Tel. (0 63 31) 8 09-1 10 
Sprechzeiten nach Vereinbarung.

Kreisjugendpflegerin
Kreisjugendpflegerin Elke Hamm
Erreichbar Handy 0173 - 10 99 1 11 Sprechzeiten nach Vereinbarung.

Büchereien

Öffentliche Bücherei St. Laurentius Dahn
Schulstraße 29 (Rathaus), 66994 Dahn
Leiterin: Gudrun Johann
Tel.  (06391) 9196-290
E-Mail:  Buecherei-dahn@gmx.de

Die Bücherei ist zurzeit geschlossen!

Der vordere Eingangsbereich ist für Rückgabe und Abholung von 
Bestellungen über den Online Katalog zu folgenden Zeiten geöffnet:

Dienstag     15:00 bis 17:00 Uhr
Freitag      16:00 bis 18:00 Uhr
1. Sonntag im Monat 10:00 bis 12:00 Uhr

Ab sofort haben wir vor der Bücherei einen braunen Bücherschrank 
stehen. Dort können Bücher ausgeliehen, ausgetauscht, mitgenom-
men und zur Verfügung gestellt werden.

Kath. Öffentliche Bücherei St. Wolfgang Erfweiler
Winterbergstraße 49, 66996 Erfweiler
Leiter: Anton Eichenlaub
Tel. (06391) 1871

Öffnungszeiten:
Jeweils am 1. und 3. Sonntag im Monat von 10.00 bus 12.00 Uhr
und jeden 2. und 4. Mittwoch im Monat von 16.00 bis 18.00 Uhr.

Unter Einhaltung der vorgeschriebenen Sicherheits- und Hygiene-
maßnahmen.

Recyclinghöfe

Fischbach
•  Mittwoch 13.00 - 16.30 Uhr
•  Samstag  08.30 - 12.00 Uhr

Öffnungszeiten: 

Dahn-Reichenbach
•  Montag - Freitag  08.30 - 12.00 Uhr
  13.00 - 16.30 Uhr
•  Samstag 08.30 - 12.00 Uhr

Kath. Öffentliche Bücherei Heilig Kreuz
Raiffeisenstraße 4, 76891 Bruchweiler-Bärenbach
Leiter: Franz Braband
Tel. (06391) 1759

Öffnungszeiten:
Jeweils am 1. Sonntag im Monat 10.45 bis 11.45 Uhr
Dienstag   17.00 bis 18.00 Uhr

Unter Einhaltung der vorgeschriebenen Sicherheits- und Hygiene-
maßnahmen.

Bücherei  Rumbach
Kirchdöll 1, 76891 Rumbach
Öffnungszeiten:  Freitag 16.30-17.30 Uhr

Unter Einhaltung der vorgeschriebenen Sicherheits- und Hygiene-
maßnahmen.

Kath. Öffentliche Bücherei Fischbach
Grundschule Sauertal, Eingang Bauhof
Öffnungszeiten:  Mittwoch 14.30-17.30 Uhr

Unter Einhaltung der vorgeschriebenen Sicherheits- und Hygiene-
maßnahmen.

UNSERE SONSTIGEN BÜCHEREIEN SIND BIS AUF 
WEITERES GESCHLOSSEN

Kirchen

PROTESTANTISCHE  GOTTESDIENSTE:

Dahn Sonntag im Gemeindehaus 
 („Winterkirche“) 07.02. 10.30 Uhr
Hinterweidenthal Sonntag, in der Kirche 07.02. 09.00 Uhr

BITTE VERGESSEN SIE IHREN MEDIZINISCHEN  
MUND-NASENSCHUTZ NICHT UND  

BITTE MELDEN SIE SICH IMMER FÜR DIE GOTTESDIENSTE AN 
über das Pfarramt 06391 1344 bzw. pfarramt.dahn@evkirchepfalz.de 

oder über Klara Schäfer 06391 3618 bzw. 01590 1156507.

Ludwigswinkel Sonntag  07.02. 09.00 Uhr
 10.00 Uhr

BITTE BRINGEN SIE ZU ALLEN GOTTESDIENSTEN EINEN GESICHTSSCHUTZ 
UND IHR EIGENES GESANGBUCH MIT.

KATHOLISCHE KIRCHE DAHN PFARREI HL. PETRUS:

GOTTESDIENSTE MIT VORANMELDUNG  
IM PFARRBÜRO (0 63 91) 91 09 40

BITTE BRINGEN SIE ZU ALLEN GOTTESDIENSTEN EINEN GESICHTSSCHUTZ 
UND IHR EIGENES GESANGBUCH MIT.

ENTFALLEN
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